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1.) Zusammenfassunq

Die nachfolgende schalltechnische Untersuchung hat ergeben, dass durch die geplante Nutzung ei-

ner Stellplatzanlage im Kreuzungsbereich Frankenburgstraße / Sprickmannstraße in der Nachbar-

schaft des Mathias-Spital in Rheine keine unzulässigen Geräuschimmissionen zu erwarten sind,

Grundlage für diese Beurteilung bilden die vorgenommenen Berechnungen und Beurteilungen auf

Basis der zu erwartenden Betriebszustände und Nutzungszeiten. Wesentlich dabei ist, dass die Stell-

platzanlage ausschließlich von Besuchern und Mitarbeitern des Mathias-Spitals sowie der angeglie-

derten Praxen genutzt wird. Durch eine Bewirtschaftung der StellplaEanlage wird eine Nutzung aus-

schließlich im Tageszeitraum innerhalb der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 22:00 Uhr gewährleistet.

Somit sind aus schalltechnischer Sicht keine unzulässigen Schallimmissionen oder Richtwertüber-

schreitungen in der Nachbarschaft der geplanten Stellplatzanlage zu erwarten.

Der nachfolgende Bericht wurde nach bestem Wissen und Gewissen mit größter Sorgfalt erstellt. Die-

ser Bericht besteht aus 14 Seiten und 2 Anlagen.

I
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2.) Situation und Aufqabenstellunq

Das Mathias-Spital in Rheine plant im Kreuzungsbereich Frankenburgstraße / Sprickmannstraße die

Errichtung einer Stellplatzanlage mit 49 Stellplätzen. Ausgelöst durch dieses Vorhaben soll der

rechtskräftige Bebauungsplan für diesen Bereich geändert werden.

In unmittelbarer Nachbarschaft der geplanten Stellplatzanlage befinden sich schützenswerte Wohn-

nutzungen sowie eine Schule und das Berufskolleg. Ausgehend von den zu erwartenden Schallemis-

sionen aus dem Bereich der Stellplatzanlage sind nun die zu erwartenden Schallimmissionen im Be-

reich der relevanten lmmissionspunkte zu ermitteln und zu beurteilen.

Die Ergebnisse der Untersuchung sind in Form einer gutachtlichen Stellungnahme vorzulegen.
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3.) lmmissionspunkte und Richtwerte

Als lmmissionspunkte werden die im Digitalisierungsplan der Anlage 1 dargestellten, gekennzeichne-

ten Wohn- und Aufenthaltsräume betrachtet. Hier befindet sich der lmmissionspunkt lP 01 in einem

Bereich, der überwiegend von Wohnnutzungen bestimmt ist. Nach Aussagen der Stadtuerwaltung

Rheine [6] sind hier die einzuhaltenden lmmissionsrichtwerte entsprechend einem Allgemeinen

Wohngebiet (WA) anzusetzen.

lm unmittelbaren Nahbereich des Stellplatzes im Bereich des lmmissionspunktes lP 02 sind an dem

hier vorhandenen Wohnhaus die Werte entsprechend einem Mischgebiet einzuhalten. lm Sinne des

vorsorgenden lmmissionsschutzes werden zusätzlich die lmmissionen im Bereich des Berufskollegs

und der benachbarten Schule an den lmmissionspunkten lP 03 und lP 04 ermittelt und beurteilt und

hilfsweise mit den schalltechnischen Orientierungswerten (in diesem Falle Sondergebiet) verglichen

Zusammenfassend ergeben sich somit die nachfolgenden lmmissionsrichtwerte:

Tabelle 1: einzuhaltende lmmissionsrichtwerte und Gebietseinstufung

Die Beurteilungszeit tags ist die Zeit von 06:00 Uhr bis 22'.OO Uhr, als Beurteilungszeitraum nachts ist

gemäß TA Lärm [1] die lauteste Stunde in der Zeit von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr zu betrachten.

lmmissionspunkte Gebietseinstufung lmmissionsrichtwerte in dB(A)

tags nachts

lP  01 WA 55 40

tP 02 M I 60 45

tP 03 SO (Schule) 60

tP 04 SO (Schule) 60
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lm Allgemeinen Wohngebiet sind für die erhöhte Störwirkung von Geräuschen innerhalb der Ruhezei-

ten Zuschläge von 6 dB zu berücksichtigen. Die Ruhezeiten sind morgens von 06:00 Uhr bis

07:00 Uhr und abends zwischen 20:00 Uhr und 22.00 Uhr, zusätzlich an Sonn- und Feiertagen mor-

gens zwischen 07:00 Uhr und 09:00 Uhr sowie mittags in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr.

Die einzuhaltenden lmmissionsrichtwerte gemäß TA Lärm sind aus der Summe der gewerblichen

Geräusche einzuhalten. ln der Nachbarschaft der hier betrachteten lmmissionspunkte sind keine wei-

teren Gewerbebetriebe, gewerbliche Anlagen oder andere Parkplätze etc. vorhanden. Östlich des

lmmissionspunktes lP 02 befindet sich lediglich die Feuerwehr der Stadt Rheine, wobei hier durch

einen geschlossenen Gebäuderiegel etwaige Tätigkeiten im Innenhofbereich der Feuerwehr in Rich-

tung des relevanten lmmissionspunktes abgeschirmt werden. Somit sind im Bereich der lmmissions-

pu n kte kei ne releva nten Gewerbelärmvorbelastu n gen zu erwarten.

lm Sinne der TA Lärm liefert eine Anlage dann keinen relevanten Beitrag zur Lärmsituation, wenn sie

die einzuhaltenden lmmissionsrichtwerte um mindestens 6 dB(A) unterschreitet (lrrelevanzkriterium).

Werden die einzuhaltenden Richtwerte um mindestens 10 dB(A) unterschritten, so liegen die lmmis-

sionspunkte außerhalb des Einwirkungsbereiches der Anlage.
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4.1 Berechnunq der Geräuschemissionen der Stellplatzanlaqe

lm Bereich der StellplaEanlage ist die Kennzeichnung und Ausweisung von 49 Stellplätzen vorgese-

hen. Die Anlage wird über eine Zu- und Ausfahrt von der Sprickmannstraße aus erschlossen. Die

Stellplatzanlage wird über eine Schrankenanlage beregelt.

Gemäß Aussagen der zukünftigen Betreiber wird die Stellplatzanlage überwiegend zur Pufferung der

Stoßzeiten vormittags um 09:00 Uhr benötigt. Nach Aussagen der Betreiber ist dies die Hauptwech-

selzeit.  lm Rahmen eines Maximalansatzes wurde aber davon ausgegangen, dass nach 06:00 Uhr

die Stellplatzanlage komplett befüllt wird, an einem Tag alle 2 Stunden komplette Fahzeugwechsel

stattfinden und die Entleerung der Stellplatzanlage ab 20:00 Uhr erfolgt. Dies bedeutet, dass mit dem

hier dargestellten Maximalansatz pro Tag 686 PKW-Bewegungen und somit die An- und Abfahrt von

insgesamt 343 Fahrzeugen je Tag angesetzt wurden.

Da die Stellplatzanlage überwiegend in den Stoßzeiten vormittags sowie auch für Mitarbeiter etc. zur

Verfügung gestellt wird, dürften beitatsächlichem Betrieb diese Wechselhäufigkeiten erheblich unter-

schritten werden.

Die Geräuschemissionen des Parkplatzes werden gemäß Parkplatzlärmstudie [3] berechnet.

Nach der Parkplatzlärmstudie [3] berechnet sich der Schallleistungspegelder Stellplätze wie folgt:

Lw= Lwo +  Kpn +  Kr  +  Ko +  Ks to+ 10  lg  (8 .  N)  in  dB(A)

mit

Lram

Kpn

Kr

Kp

Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung/h auf einem P+R-Parkplatz:

Lvrn = 63 dB(A)

Zuschlag für die Parkplatzart; für P+R-Parkplätze:

Zuschlag für das Taktmaximalpegelverfahren ;

Kpn = 0 dB(A)

für P+R Parkplätze: Kr = 4 dB(A)

4 Schallanteil, der von den durchfahrenden KFZ verursacht wird Ko = 4 dB(A)
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B ^ Bezugsgröße (2. B. Anzahl der Stellplätze)

N ^ Bewegungshäufigkeit

Ksto ^ Zuschlag für unterschiedliche Fahrbahnoberflächen Ksto = 0,5 dB(A)

N ^ Bewegungshäufigkeit je Bezugsgröße und Stunde

In diesen Geräuschen sind Einzelimpulse durch z. B. Türenschlagen, die beschleunigte Anfahrt, Mo-

torstarten etc. mit enthalten. Weiterhin wurde der Fahrbahnbelag im Bereich des Stellplatzes als Be-

tonsteinpflaster mit Fugen < 3 mm berücksichtigt.
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5.) Berech n unq der Geräuschimmissionen. Berech nunqsverfah ren

Die äquivalenten Dauerschalldruckpegel bei Mitwind, L6(DW, die sich an den betrachteten lmmissi-

onspunkten ergeben, werden gemäß DIN ISO 9613-2 [2] nach Gleichung (3) berechnet:

L n ( D \ / ) = L w + D c - A

mit

Ln(D\ /) I äquivalenter Dauerschalldruckpegel bei Mitwindbedingungen

Lw 1 SchallleistungsPegel

D6 1 Richtwirkungskorrektur

^ Dämpfung, die während der Schallausbreitung von der Punktquelle zum

Empfänger vorliegt

Die Dämpfung A wird berechnet mit:

A = Ariu + &tr + Asr + Au", * Arir"

mit

Aoiu ! Dämpfung auf Grund geometrischer Ausbreitung

Aatm I Dämpfung auf Grund von Luftabsorption

An,. 1 Dämpfung auf Grund des Bodeneffektes

Ao,, I Dämpfung auf Grund von Abschirmung

Amisc ! Dämpfung auf Grund verschiedener anderer Effekte
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Der A-bewertete Langzeit-Mittelungspegel LAr(LT) im langfristigen Mittel errechnet sich dann nach

Gleichung (6) der DIN ISO 9613-2121'.

LAr(LT)=Lnr(DW)-C'.,

Hierbei ist C,"t die meteorologische Korrektur zur Bestimmung des Langzeitmittelungspegels. Als

Maximalbetrachtung wird im vorliegenden Fall zur Bestimmung von C,.t die Mitwindsituation mit

Co = 0 dB berücksichtigt. Bei der lmmissionspegelberechnung werden die Geländetopografie, die Ab-

schirmung und die Reflexionen an Gebäudefassaden berücksichtigt.

Die Berechnung der Geräuschimmissionen erfolgt mit Hilfe der Schallimmissionsprognose-Software

SoundPLAN t7l. Es wird das "Alternative Verfahren zur Berechnung A-bewerteter Schalldruckpegel"

nach Abschnitt 7.3.2 der DIN ISO 961 3-2l2l angewandt.

Grundlage der Berechnung sind die in Kapitel4 genannten maßgeblichen Betriebsdaten. Die Einga-

bedaten und Berechnungsergebnisse können den Datenblättern der Anlage 2 entnommen werden.



ZEGHN
I N G T N I E U R G E S T t L S C H A F ]

Sei te  I  I  zum Ber ichr  Nr .  LL4 125 1 /01

6.) Berechnunqserqebnisse und Beurteiluno

Die Ergebnisse der Schallausbreitungsberechnungen wurden zusammenfassend in der Anlage 2

dargestellt. Die Berechnungen wurden dabei mit den angegebenen hohen PKW-Frequentierungen im

Tageszeitraum zwischen 06.00 Uhr und 22:00 Uhr, für den Beurteilungszeitraum sonntags durchge-

führt . Auf Grund der an Sonn- und Feiertagen wirkenden Ruhezeitenzuschläge auch in der Mittags-

zeit ergeben sich an übrigen Werktagen um ca. 2 dB(A) geringere Beurteilungspegel beigleichen

Bewegungshäufigkeiten. Zusammenfassend sind die nachfolgenden Beurteilungspegelzu erwarten:

lmmissions-

punkt

Gebiets-

einstufung

lmmissionsrichtwert

IRW in dB(A)
I

taqs r nachts' l

Beurteilungspegel

L, in dB(A) tags

sonntags

tP  01 WA 55 40 52

lP  02 MI 60 45 54

tP 03 SO 60 53

tP 04 SO 60 43

Tabelle3: Beurtei lungspegelundlmmissionsrichtwerte

Wie den Ergebnissen der Berechnung zu entnehmen ist, wird tagsüber im Bereich des Allgemeinen

Wohngebietes im Bereich des lmmissionspunktes lP 01 der einzuhaltende lmmissionsrichtwert um

mindestens 3 dB(A) unterschritten. An allen übrigen lmmissionspunkten werden die einzuhaltenden

lmmissionsrichtwerte um mindestens 6 dB(A) unterschritten, womit die Stellplatzanlage an diesen

lmmissionspunkten tagsüber keinen relevanten Beitrag zur insgesamt vorherrschenden Gesamtlärm-

situation liefert.

überschlägige Berechnungen haben ergeben, dass auch durch Spitzenpegel - verursacht durch die

beschleunigte Anfahrt im Bereich der Ausfahrt oder aber Türen- oder Kofferraumschließen - keine

Überschreitungen der einzuhaltenden Spitzenpegel im Tageszeitraum von IRW + 30 dB(A) zu erwar-

ten sind.



ZEGHN
Sei te  l2  zum Ber ich t  Nr .  LL4 125.1  /01

Würde die Stellplatzanlage im Nachtzeitraum genutzt, so wären hier durch die entsprechenden Fahr-

zeugbewegungen und auch durch Einzelereignisse wie Türenschlagen und Motorstarten Überschrei-

tungen der einzuhaltenden lmmissionsrichtwerte in der lautesten Nachtstunde bzw. auch der Spit-

zenpegelzu enruarten. Für eine nächtliche Nutzung der Stellplatzanlage wären daher ergänzende

Lärmschutzmaßnahmen wie Wände etc. erforderlich.

Da im vorl iegenden Fall  durch eine Beregelung der Stel lplatzanlage über eine Schrankenanlage eine

nächtliche Nutzung im Zeitraum zwischen 22:OA Uhr und 06:00 Uhr gänzlich ausgeschlossen werden

soll  und die Stel lplatzanlage ausschließlich tagsüber genutzt wird, sind keine unzulässigen Schall im-

missionen im Sinne der TA Lärm im Bereich der nächstgelegenen Wohnnachbarschaft zu erwarten.

Ggf. sol l te die Einschränkung der Stel lplatzanlage, d. h. die ausschließliche Nutzung tags, auch im

Bebauungsplan geregelt werden.

Auf Grund der im Rahmen einer Maximalbetrachtung angesetzten hohen Fahzeugfrequentierungen

sowie der hier betrachteten zusätzlichen Ruhezeitenzuschläge an Sonn- und Feiertagen sind an übli-

chen Werktagen bei reeller Nutzung auch geringere Schallimmissionen aus dem Bereich der Stell-

platzanlage zu erwarten. Die Toleranz der hier vorgestellten Ergebnisse lässt sich somit in einem Be-

reich von + 015 dB(A) abschätzen.
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